
Jugendpflege Neunkirchen a. Brand, Klosterhof 2, 91077 Neunkirchen a. Brand, 
 Tel.:09134/70542, Mobil: 0157 39366617, jugendpfleger@neunkirchen-am-brand.de 

 
 

Einverständniserklärung  
 
Freies Kraft- und Fitnesstraining für Jugendliche  
 

Die Marktgemeinde Neunkirchen bietet im Rahmen der gemeindlichen 
Jugendarbeit im Handlungsfeld „Gesundheitsförderung und Prävention“ 
eine Einführung ins Krafttraining für Jugendliche ab dem 14.  
Lebensjahr an. Das Training findet unter Anleitung des 
Gemeindejugendpflegers (Fitnesstrainerlizenz) im Jugendkraftraum an 
der Mittelschule statt. Die Teilnehmerzahl ist aus Platzgründen auf 4-6 
Jugendliche pro Trainingszeit begrenzt. Die Zeiten können individuell 
mit dem Gemeindejugendpfleger vereinbart werden.   
 

 
 
Name der Veranstaltung: Freies Kraft- und Fitnesstraining  
 
Vor- und Nachname:  ____________________________________ 
 
Geburtsdatum : _____________________________________ 
 
Adresse:  _____________________________________ 
 
Telefonnummer: _____________________________________ 
 

Allgemeine und Rechtliche Hinweise der 
Jugendpflege Neunkirchen a. Brand: 

 
Mit Ihrer Unterschrift erklären sie sich bereit (Unzutreffendes bitte 
streichen):  
- dass Fotos, Filme und andere Ergebnisse der Veranstaltung für 

Ausstellungen, Veröffentlichungen und Werbung der Jugendpflege 
Neunkirchen am Brand verwendet werden dürfen. 

- dass im Notfall eine erforderliche ärztliche Behandlung an Ihrem 
Kind durchgeführt werden darf, wenn Ihr Einverständnis aufgrund 
besonderer Umstände nicht mehr rechzeitig eingeholt werden kann. 

 
Die Teilnehmer an diesem Angebot werden nicht ständig beaufsichtigt. 
Sie bewegen sich ihrem Alter entsprechend selbständig. Daher können 
Gefahren nicht ausgeschlossen werden. 
 
Wichtig: Einverständniserklärung  
 

1. Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn am 
Angebot „Freies Kraft- und Fitnesstraining für Jugendliche“ 
teilnimmt.  

2. Mein Kind hat das entsprechende Alter für dieses Angebot und 
ist mindestens 14 Jahre alt. Medizinische Einwände gegen die 
Aufnahme eines Fitnesstrainings bestehen nicht.  

3. Freies Kraft- und Fitnesstraining bedeutet, dass es sich 
nicht um ein verbindliches Angebot handelt, sondern die 
Jugendlichen entscheiden darüber ob sie kommen wollen 
und wann sie wieder gehen.    

 
Personensorgeberechtigter:________________________________ 
 
Anschrift: ______________________________________________ 
 
Telefonnummer:_________________________________________ 
 
Emailadresse: __________________________________________ 
 
_____________               __________________________________  

Datum:   Unterschrift  


